
Das Mitglied, gegen das ein Parteiver- 
fahren schwebt, muß durch die Partei-' 
leitung ordnungsgemäß zur Mitglieder
versammlung eingeladen werden. Das 
betreffende Mitglied hat in der Grund
organisation und vor allen Instanzen, 
wo sein Verfahren behandelt wird, das 
Recht, teilzunehmen und zu den Be
schuldigungen persönlich Stellung zu 
nehmen. Der Ausschluß wie jede andere 
Parteistrafe ist dem Betreffenden unter 
Angabe der Begründung mündlich mit
zuteilen und die Kenntnisnahme von 
ihm unterschriftlich zu bestätigen, 

ic Die Grundorganisation kann keine Par
teistrafe beschließen, wenn der Genosse 
Mitglied oder Kandidat einer überge
ordneten Parteileitung ist. Sie hat jedoch 
das Recht, Vergehen jener Parteimit
glieder zu behandeln, die in der betref
fenden Grundorganisation registriert 
sind und einem übergeordneten Partei
organ als Mitglied angehören, und die-
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